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Vertragsinformationen der AXA Versicherung AG zur 
Garantieverlängerung 
 

Stand: Mai 2020 

1. Vertragspartner 

Versicherer:  
AXA Versicherung AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, Postanschrift: 51171 Köln 
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Alexander Vollert  
Sitz der Gesellschaft: Köln – Handelsregister Köln HR B Nr. 21298 
(nachfolgend auch „AXA“) 

2. Weitere Ansprechpartner 

AXA hat die Alteos GmbH, Geschäftsführer: Dr. Sebastian Sieglerschmidt, Sitz der Gesellschaft: Tauentzienstraße 7 b/c, 
10789 Berlin – Amtsgericht Charlottenburg, HRB 196162 B (nachfolgend auch „Alteos“), mit der Vertragsverwaltung 
beauftragt. Dazu gehört die Bearbeitung aller Versicherungsfragen aus dem Versicherungsvertrag, insbesondere der 
Bearbeitung von Anträgen, Beschwerden, Umzugsmeldungen, Kontoänderungen und Schadenmeldungen. 

Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Änderungen zu Ihrem Vertrag sowie im Falle eines Schadens an die Alteos 
GmbH unter: service@alteos.com 

Vermittler des Versicherungsvertrages ist die Alteos GmbH, Status: Versicherungsvertreter nach § 34d 7 Nr. 1 der 
Gewerbeordnung und der Registrierungsnummer: D-4UIL-5XJ29-40.  

Zuständige Behörde: IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin. Hier kann die Zulassung sowie der Umfang der 
zugelassenen Tätigkeit überprüft werden. Seitens Alteos besteht keine direkte oder indirekte Beteiligung an den 
Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Die Alteos GmbH ist ein vollständiges 
Tochterunternehmen der AXA Konzern Aktiengesellschaft. 

Anschrift der Schlichtungsstellen: siehe unter Nr. 17 

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/Vermittlers 

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter Nr. 1 genannt, die von der Alteos GmbH unter Nr. 2. 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Die Geschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG bezieht sich hauptsächlich auf: 

a) den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- und Krankenversicherung jedoch 
nur der Rückversicherung; 

b) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen Sparverträgen. 

 
Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 
Bonn. 

5. Garantiefonds 

Ein Garantiefonds ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Garantieverlängerung. Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und Ihnen 
zuvor ausgehändigten Bedingungen. 
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7. Gesamtpreis der Versicherung 

Bei dem im Versicherungsschein genannten Betrag handelt es sich um den Beitrag gemäß vereinbarter Zahlweise 
inklusive der Versicherungsteuer. Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungssteuersatz beträgt zurzeit in der 
Schadenversicherung allgemein 19%. 

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren 

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, stellen wir Gebühren in Rechnung, 
insbesondere Gebühren für Mahnung (zurzeit 2,00 €), für Lastschriftrückläufer (zurzeit 8,00 €) und angemessene 
Geschäftsgebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Einmalbeitrags. Hierzu verweisen wir auf § 39 
Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen. 

9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung 

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden Sie in den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen. Sie haben Ihre 
Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung bei uns eingegangen ist. Das ist bei einer Überweisung der 
Zeitpunkt, zu dem der Beitrag auf unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des SEPA-
Lastschrifteinzugsverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich. Ihre Zahlung ist rechtzeitig, 
wenn: 

a) bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der Zahlungsfrist von Ihrem Konto abgebucht 
wurde oder 

b) Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Zahlungsfrist vorgenommen werden. 

Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, haben Sie lediglich dafür zu sorgen, dass der Beitrag zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht werden kann, also ausreichende Kontodeckung besteht. 

10. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 

Der Vertrag mit uns kommt mit Erwerb der Garantieverlängerung (inkl. Produktinformationsblatt, 
Vertragsinformationen, Versicherungsbedingungen und Versicherungsschein) zustande. Die Angaben zum Beginn der 
Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Versicherungsschein sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden 
Bedingungen. 

11. Vertragliches Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
Email) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  

Bitte senden Sie uns den Widerruf unter Angabe Ihrer Versicherungsschein-Nummer per E-Mail an: 
service@alteos.com 

Alternativ können Sie uns (Alteos GmbH, Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 Berlin) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein mit der Post versandter Brief) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Sofern Sie einen Versicherungsbeginn beantragen, der vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, erklären Sie sich 
einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf dieser Frist beginnt und der erste oder einmalige Beitrag 
(Einlösungsbeitrag) – abweichend von der gesetzlichen Regelung – vor Ablauf der Frist fällig, d. h. unverzüglich zu 
zahlen ist.  

Widerrufsfolgen 
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Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Beitrag, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr 
Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem 
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, 
wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe 
darf weder vereinbart noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

12. Laufzeit 

Die Laufzeit des Vertrages ist in im Versicherungsschein angegeben. Der Versicherungsvertrag endet automatisch ohne, 
dass es einer Kündigung bedarf.  

13. Angaben zur Beendigung der Garantieverlängerung 

Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Die Garantieverlängerung endet automatisch zu dem im Versicherungsschein angegebenen Ablauf. 
Während der Laufzeit kann sie von beiden Seiten nach Eintritt eines Versicherungsfalles gekündigt werden. Weitere 
Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen, sind den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu 
entnehmen. 

14. Angabe des Rechts, welches der Versicherer bei der Vertragsanbahnung der Beziehung zugrunde legt 

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde. 

 

15. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Der Gerichtsstand ist in den dem Vertrag zugrunde liegenden 
Bedingungen geregelt. 

16. Maßgebliche Vertragssprache 

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen in deutscher Sprache mit. 

Während der Laufzeit der Versicherung kommunizieren wir mit Ihnen auf Deutsch oder – auf Wunsch – auf Englisch. 

17. Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren 

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Wenn uns das einmal nicht gelingt, informieren Sie uns. Wir 
reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung. Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, 
haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen Schlichter den 
Versicherungsombudsmann anzurufen: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 

Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
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Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,00 Euro möglich und für Sie kostenfrei. Es 
bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem ordentlichen Rechtsweg vorzubringen. 

18. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter Nr. 4 genannten Behörden 

Sollten Sie mit der Entscheidung des Versicherers nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit, bei der unter 
Punkt 4 genannten Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. 


